
 
Vertretungsvollmacht  
 
 

V01.2026 l ATG Business AG  

 

Beauftragte  (nachfolgend ATG genannt)   

Firma  ATG Business AG (CHE -402.402.529) 

Kontakt info@atg-treuhand.ch    l   Tel. 071 740 94 80 

Adresse, PLZ, Ort Widnauerstrasse 6, Postfach, 9435 Heerbrugg  

 

Auftraggeber /in 

Firma    

Zeichnungsber echtigter   

UID-Nr.  

Adresse, PLZ, Ort  

 

Die Beauftragte wird hiermit in der Angelegenheit der treuhänderischen Abwicklung (namentlich  Buchhaltung, 
MWST, Direkte Steuern, Sozialversicherungen, Arbeitsrecht ) von dem Auftraggeber unter ausdrücklicher Befug-
nis zur Substitution zur Beratung und zur Vertretung beauftragt und bevollmächtigt.  
 
Die Beauftragte wird insbesondere ermächtigt, den Auftraggeber vor allen in der obgenannten Angelegenheit involvierten Be-
hörden und gegenüber Dritten zu vertreten, die ihr notwendig erscheinenden Handlungen vorzunehmen, Zahlungen entgegen-
zunehmen, dafür zu  quittieren und sie herauszugeben, für den Auftraggeber rechtsverbindlich zu zeichnen sowie Verfahren zu 
führen und Vergleiche abzuschliessen . Die Beauftragte ist zudem berechtigt, bei sämtlichen Behörden , Banken und Dritten  in alle 
Akten Einsicht zu nehmen , Auskünfte einzuholen  und Korrespondenz zu empfangen . 
 
Der Auftraggeber liefert die zur Auftragserfüllung notwendigen Unterlagen und Angaben ohne besondere Aufforderungen und 
informiert die Beauftragte über sämtliche Vorgänge und Umstände, die für die getreue Auftragserfüllung notwendig sind.  
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, das Honorar und die Auslagen zu bezahlen und angemessene Kostenvorschüsse zu leisten. 
Für die Berechnung des Honorars werden die Leistungen nach Zeitaufwand zu branchenüblichen Stundenansätzen berechnet  
(siehe Anhang 1 dieses Auftrages) . Fremdauslagen und besondere Beanspruchung der Infrastruktur werden gesondert in Rech-
nung gestellt. Die Beauftragte ist zur Verrechnung eingegangener Zahlungen mit ihren Ansprüchen ermächtigt.  
 
Über alle Differenzen, die sich aus diesem oder einem anderen Auftragsverhältnis zwischen den Parteien ergeben, entscheidet 
die Gerichtsbarkeit am Sitz der Beauftragten. Anwendbar ist schweizerisches Recht, insbesondere die Bestimmungen des schwei-
zerischen  Obligationenrechts (OR) über den Auftrag (Art. 394 ff . OR) sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der ATG 
Business AG . 
 

 

Ort, Datum  

Auftraggeber/in   

 

 
 

ATG Business AG  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Kostenansätze/Datenschutz  

V01.2026 l ATG Business AG  

Kostenans ätze nach Leistung   Ansatz pro Stunde   («P» = Pauschalen)  

Buchhaltung führen  

Belege sortieren/ablegen , kontieren, buchen, Einrichtung   CHF 110.-- pro Stunde  

Verarbeitung Debitoren/Kreditoren   CHF 110.-- pro Stunde  

Administration, Allgemeine Buchhaltungsunterlagen   CHF 110.-- pro Stunde  

Beratung Buchhaltung  
 

 CHF 160.-- pro Stunde  
 

Jahresabschluss  

Alle Leistungen  
 

 CHF 160.-- pro Stunde  
 

Lohnbuchhaltung  

Personaladministration , Einrichtung Lohnbuchhaltung   CHF 110.-- pro Stunde  

Jahresendverarbeitung   CHF 160.-- pro Stunde  

Allgemeine Lohnbuchhaltungsarbeiten , Beratung  CHF 160.-- pro Stunde  

«P» Monatliche Abrechnung bis 10 Mitarbeitenden   CHF 40.-- pro Mitarbeiter, pro Monat 

«P» Monatliche Abrechnung ab 10 Mitarbeitenden  
 CHF 30.-- pro Mitarbeiter, pro Monat 
   mind. CHF 400. --/Monat 

«P» Erstellung Arbeitsvertrag  
 

 CHF 100.-- pro Vertrag 
 

Steuern  

Steuerrechtliche Abklärungen , Steuerberatung, Steuererklä-
rung erstellen  

 CHF 160.-- pro Stunde  

Vorbereitungsarbeiten Steuererklärung , Verwaltung Steuer-
dossier 

 CHF 110.-- pro Stunde  

Prüfung Verfügungen   CHF 160.-- pro Stunde  

Abwicklung Verfahren (zB. Einsprachen)  
 

 CHF 160.-- pro Stunde  
 

MWST 

Alle Leistungen  
 

 CHF 160.-- pro Stunde  
 

Unternehmensberatung  

Unternehmensberatung , Bewertungen , Planungen   CHF 160.-- pro Stunde  

Vertragserstellung   CHF 160.-- pro Stunde  

Teilnahme an Sitzungen   CHF 160.-- pro Stunde  

Administration, Allgemeine Unterstützung   CHF 110.-- pro Stunde  

«P» Firmengründung «juristische Personen»  
 (Beratung bis 1.5h, Gründung, Beurkundung  durch Anwalt)  
 (Gebühr Handelsregister nicht inbegriffen)  
 

 ab CHF  1’299.-- pro Gesellschaft  
 

Kostenans atz A. Graf    

 Über alle erbrachten Leistungen, unabhängig der aufgeführten 
Tarife hiervor (ausgenommen Pauschalen)  
 

 CHF 195.-- pro Stunde  
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Lizenzkosten  

«P» ABACUS Lizenzen  
 

 Lizenzpreise auf Anfrage  
 

Mandatsübernahme/Kundeneröffnung  

«P» Erstberatung, Mandatsübernahme, Buchhaltungseröffnung, 
 Registrierungen, Vollmachts -Hinterlegung , Aktenstudium  

 CHF 5'000.--  

Pauschalspesen/Bedingungen  

«P»  Pauschale Spesenaufwendungen (Kopien/Druck/etc.)   3.00 % auf alle Stundenhonorare und Pauschalen  

Der Stundenansatz wird auf alle Leistungen erhoben , welche nicht mit einer Pauschale verrechnet werden. Der Ansatz kann auf schrift-
liche Mitteilung gemäss Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angepasst werden und ist zzgl. geschuldete MWST/Abgaben. Falle n 
Rechnungen der ATG in den Mahnstatus (Fälligkeit  über 45 Tage), kann die ATG für zukünftige Leistungen eine Akontorechnung ver-
langen.  
 

Bestätigung des Kunden  

Der Kunde bestätigt hiermit, die oben aufgeführten Kosten verstanden und akzeptiert zu haben. Bei ausstehenden Zahlungen seit ens des 
Kunden wird ab 1. Mahnung durch die ATG Business AG keine Leistungen mehr erbracht, auch wenn die Niederlegung gemäss Art. 404 Abs. 
2 OR zu Unzeit erfolgt.  Das Treuhandmandat ist beidseitig ohne Kündigungsfrist schriftlich kündbar.  
 
 
 

Ort, Datum  

Firma  

Unterschrift/en  
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Informationen zum Datenschutz  

(zur besseren Lesbarkeit von Personenbezeichnungen wird die männliche Form genutzt. Diese Begriffe gelten für alle Geschlecht er) 

 
Gegenstand und Anwendungsbereich dieser Vereinbarung  
1. Diese Vereinbarung über die Auftragsbearbeitung (" Vereinbarung ") konkretisiert die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf die 

Auftragsbearbeitung, die sich für sie aus dem anwendbaren Datenschutzrecht ergeben. Sie ergänzt diesbezüglich die vertraglich en Ver-
einbarungen zwischen den Parteien. Dabei kann es sich  um einen einzelnen oder mehrere Verträge zwischen den Parteien über die Leis-
tungserbringung für den Auftraggeber  handeln. 

2. Die Vereinbarung gilt nur in Bezug auf Dienstleistungen, bei denen die ATG Business AG (nachfolgend «ATG» genannt) Personendaten im 
Auftrag und für Zwecke den Auftraggeber  bearbeitet. 

3. Diese Vereinbarung gilt ausdrücklich nicht für Bearbeitungen von Personendaten, bei denen d er Auftraggeber die Zwecke und Mittel der 
Bearbeitung bestimmt und somit unter anwendbaren Datenschutzgesetzen für die Datenbearbeitung verantwortlich ist.  

4. Diese Vereinbarung ist ein integraler Bestandteil des Vertrags. Die Bestimmungen dieser Vereinbarung schränken die Rechte und  Pflichten 
der Parteien in Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen unter dem Vertrag nicht ein. Ihren Regelungsgegenstand bet reffend gehen 
die Bestimmungen dieser Vereinbarung indes den Bestimmungen des Vertrags vor.  

 
Laufzeit der Vereinbarung  
1. Die Laufzeit dieser Vereinbarung entspricht der Dauer des Vertrags, sofern sich aus den Bestimmungen dieser Vereinbarung kein e zeitlich 

darüberhinausgehenden Verpflichtungen ergeben. Bei solchen überdauernden Verpflichtungen besteht diese Vereinbarung so l ange fort, 
bis die entsprechenden Verpflichtungen erloschen sind.  

2. Durch diese Regelung modifizieren die Parteien nicht die im Vertrag vereinbarten Kündigungsrechte.  
 

Definitionen  
Die in dieser Vereinbarung verwendeten datenschutzbezogenen Begriffe wie "Personendaten" (personenbezogene Daten), "betroffen e 
Person", "Verantwortlicher", "Auftragsbearbeiter", oder "Datenschutz -Folgenabschätzung" haben die ihnen im Schweizer DSG bzw. (wo  
anwendbar) in der EU -DSGVO zugeschriebene Bedeutung.  

 
Beschreibung der Auftragsbearbeitung und Pflichten der Parteien  
Angaben zur Auftragsbearbeitung und Zweck  
1. Gegenstand und Zweck der Auftragsbearbeitung ergeben sich aus dem Vertrag und den Leistungsbeschreibungen de r Beauftragten  in 

Verbindung mit allfälligen separaten Weisungen des  Auftraggebers .  
2. Die Art der Bearbeitung, die Art der bearbeiteten Personendaten ("vertragsgegenständliche Personendaten") und der Kreis (Kate gorien) 

betroffener Personen bestimmen sich ebenfalls nach dem Vertrag und einer allfälligen  Leistungsbeschreibungen der ATG in Verbindung 
mit allfälligen separaten Weisungen des Auftraggebers.  

3. Die Auftragsbearbeitung erfolgt in der Schweiz und/oder in Staaten der EU/des EWR.  
4. Die Dauer der Bearbeitung bestimmt sich nach Ziffer 2 , Kapitel Laufzeit der Vereinbarung . 
 
Weisungsgebundenheit, Zweckbindung und Kontrolle  
 Der ATG verpflichtet sich und sichert zu, dass er alle vertragsgegenständlichen Personendaten ausschliesslich zu den beschriebenen Zwe-

cken, in Übereinstimmung mit den Weisungen des Auftraggebers  sowie in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung bearbeitet; und 
nicht für eigene Zwecke verwendet.  

 
Datensicherheit  
1. Die ATG verpflichtet sich, im Interesse der Vertraulichkeit, Integrität und vertragsgemässen Verfügbarkeit der vertragsgegenständlich en 

Personendaten angemessene technische und organisatorische Schutzmassnahmen zu treffen.  
2. Die ATG  implementiert hierzu insbesondere Zugangskontrollen, Zugriffskontrollen sowie Verfahren zur regelmässigen Überprüfung, Be-

wertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Massnahmen. Bei der Auswahl der Massnahmen be-
rücksichtig t die ATG  den Stand der Technik, die Implementierungskosten sowie die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der 
Bearbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für betroffene Personen.  
 

Meldung von Verletzungen der Datensicherheit  
1. Wenn die A TG eine Verletzung der Sicherheit bemerkt, die darin besteht, dass vertragsgegenständliche Personendaten unbeabsichtigt 

oder widerrechtlich verlorengehen, gelöscht, vernichtet oder verändert werden oder Unbefugten offengelegt oder zugänglich gem acht 
werden ("Verletzung der Datensicherheit "), wird die ATG die Verletzung der Datensicherheit so rasch als möglich und ohne schuldhaftes 
Zögern des Auftraggebers  melden. Die ATG wird die Verletzung der Datensicherheit sodann untersuchen und die Auswirkungen ermitteln , 
der Auftraggeber detailliert über die Verletzung der Datensicherheit informieren und angemessene Massnahmen ergreifen, um die Aus-
wirkungen zu mildern und das Risiko, das sich aus der Verletzung der Datensicherheit für betroffene Personen möglicherweise e rgibt, so 
gering wi e möglich zu halten.  

2. Der Beauftragte wird die ATG in angemessener Weise unterstützen, um die ATG bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen zu unterstützen, 
Verletzungen der Datensicherheit an zuständige Aufsichtsbehörden oder an betroffene Personen zu melden.  

3. Im Rahmen der Schadenregulierung hat die ATG zum Schutz vor finanziellen Risiken eine Cyber -Versicherung bei einer namhaften Schwei-
zer Versicherungsgesellschaft abgeschlossen.  
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Informations - und Unterstützungspflichten  
1. Die ATG verpflichtet sich, den  Auftraggeber  so rasch als möglich und von sich aus zu informieren, wenn die A TG der Ansicht ist, dass sie in 

absehbarer Zeit nicht mehr in der Lage ist, den Pflichten gemäss dieser Vereinbarung nachzukommen; sowie über jede Anfrage zu r Aus-
übung von Betroffenenrechten, welche die A TG direkt von betroffenen Personen in Bezug auf vertragsgegenständliche Personendaten 
erhalten hat (vorausgesetzt, die A TG kann eine Zuordnung an die betroffene Person gestützt auf die Angaben der bet roffenen Person 
vornehmen; andernfalls wird die A TG die betroffene Person bitten, sich an die für die Datenbearbeitung Verantwortliche zu wenden).  

2. Die ATG verpflichtet sich, den Auftraggeber  auf Anfrage und gegen separate Vergütung (Stundenansatz Mandatsleiter) bei der Beantwor-
tung von Anfragen betroffener Personen zur Ausübung datenschutzrechtlicher Betroffenenrechte zu unterstützten.  

3. Zudem verpflichtet sich die A TG, dem Auftraggeber  auf Anfrage und gegen separate Vergütung bei Datenschutz -Folgenabschätzungen 
und vorherigen Konsultationen von Datenschutzaufsichtsbehörden zu unterstützen.  

4. Die ATG stellt dem Auftraggeber  unter Verrechnung des entstandenen Aufwandes (Stundenansatz Mandatsleiter) alle Informationen zur 
Verfügung, welche d er Auftraggeber  vernünftigerweise für den Nachweis der Einhaltung seiner Verpflichtungen aus dem anwendbaren 
Datenschutzrecht in Bezug auf die Auftragsbearbeitung benötigt  (v.a. im Zusammenhang mit der Personaladministration) . Auf Anfrage 
des Auftraggebers  stellt die ATG unter Verrechnung des entstandenen Aufwandes (Stundenansatz Mandatsleiter)  zudem allfällige  Berichte 
zur Informationssicherheit bereit, die eine Prüfgesellschaft oder Zertifizierungsstelle in Bezug auf die Dienstleistungen der ATG oder ihrer 
Unter-Auftragsbearbeiter erstellt hat.  
 

Geheimhaltung  
1. Die ATG verpflichtet sich zur Geheimhaltung der vertragsgegenständlichen Personendaten und hat die mit der Auftragsbearbeitung be-

trauten Personen zur Wahrung der Vertraulichkeit zu verpflichten.  
2. Diese Geheimhaltungsverpflichtungen gelten auch nach Beendigung dieser Vereinbarung für unbeschränkte Dauer weiter.  
 
Unter-Auftragsbearbeiter  
1. Unter-Auftragsbearbeiter sind natürliche oder juristische Personen, welche die A TG für die Auftragsbearbeitung beizieht  (z.b. Systemher-

steller, Informatiksupport) . Die ATG ist berechtigt, Unter -Auftragsbearbeiter beizuziehen. Die ATG ist in solchen Fällen verpflichtet, mit 
Unter-Auftragsbearbeitern im erforderlichen Umfang eine Vereinbarung über die (Unter -)Auftragsbearbeitung zu treffen, die der ATG die 
Einhaltung der Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung zwischen de m Auftraggeber und der ATG ermöglic ht. Dies beinhaltet auch 
die Überbindung der Geheimhaltungspflichten der A TG auf den Unter-Auftragsbearbeiter.  

2. Die ATG wird dem Kunden auf Anfrage die Identität und das Land des Sitzes sowie die Art und den Ort (Land) der Datenbearbeitung der 
von der A TG zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung beigezogenen Unter -Auftragsbearbeiter mitteilen . Die ATG wird den 
Auftraggeber vorab in geeigneter Weise informieren, wenn sie nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung neue Unter -Auftragsbearbeiter bei-
zieht oder bestehende austauscht , welche die Verarbeitung ausserhalb der Schweiz vornehmen . Wenn der Auftraggeber  dem nicht inner-
halb von 30 Tagen nach dem Datum der Mitteilung aus wichtigen datenschutzrechtlichen Gründen widerspricht, gilt der neue oder  aus-
getauschte Unter -Auftragsbearbeiter als genehmigt. Eine Kündigung der Zusammenarbeit zwischen der ATG und dem Auftraggeber ist 
unabhängig dieser Vereinbarung ohne Grund jederzeit ohne Kündigungsfrist möglich.   

 
Rückgabe oder Löschung vertragsgegenständlicher Personendaten bei Vertragsbeendigung  
 Die A TG wird die vertragsgegenständlichen Personendaten nach Beendigung des Vertrags nach Massgabe der diesbezüglichen Bestim-

mungen löschen und in elektronischer  Form dem Auftraggeber  zurückgeben.  
 
Audit  
1. Der Auftraggeber  kann bei der ATG einmal jährlich ein Audit zur Prüfung der Sicherheitsmassnahmen oder der sonstigen Einhaltung dieser 

Vereinbarung durchführen oder durchführen lassen. Die Kosten  der Prüfung trägt ausschliesslich der  Auftraggeber . Die ATG unterstützt 
die Audits im Rahmen eines verhältnismässigen Aufwands gegen Verrechnung des entstandenen Aufwandes  (Stundenansatz Mandats-
leiter).  

 
 

 

Ort, Datum  

Firma  

Unterschrift/en  

 

 

 

 
 

 

 


